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Begründung 
 

Ziele 
Novellierung der Verordnung der Umwelttechnischen Meister (UT-
MeisterVO) und Überführung des Netzmeisters in eine 
Bundesverordnung 

Aufgabenstellung/Problemstellung Durchführung eines Fachbeiratsverfahrens zur Entwicklung eines 
Rechtsverordnungsentwurfs 

Transfer Übergabe des Entwurfs an den Weisungs- und Regelungsgeber 
BMBFSFJ 

 
 
 

 

Konkretisierung des Vorgehens  
 

Methodische Vorgehensweise 

 

Fortbildungsordnung 
Die Durchführung des Ordnungsverfahrens erfolgt gemäß der Empfehlung des Hauptausschusses vom 
27.06.2008 zur Qualitätssicherung und zum Qualitätsmanagement in Ordnungsverfahren sowie der 
Empfehlung des Hauptausschusses für Eckpunkte zur Struktur und Qualitätssicherung der beruflichen 
Fortbildung vom 12.03.2014 unter Einbeziehung der Änderungen zum 01.01.2020 in Kraft getretenen 
Änderungen des BBiG.  
Sie umfasst die federführende Vorbereitung und Moderation der Sachverständigensitzungen zur Entwicklung 
des Rechtsverordnungsentwurfs, die verantwortliche Fertigstellung des Entwurfs sowie die Übergabe an den 
Weisungsgeber. 

Fortbildungsordnung 
Nach dem Inkrafttreten der modernisierten UT-Berufe zum Ausbildungsjahr 2024 sollen auch die Fortbildungen im 
UT-Bereich modernisiert werden:. 
 

 Geprüfter Wassermeister  
 Geprüfter Abwassermeister  
 Geprüfter Meister für Kreislauf- und Abfallwirtschaft und Städtereinigung,  
 Geprüfter Meister für Rohr-, Kanal- und Industrieservice)  
  
 Außerdem soll die Fortbildungsprüfungsregelung Geprüfter Netzmeister (Fernwärme, Gas, Strom, Wasser) in 

eine Fortbildungsordnung überführt werden.  

 


